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1 Hauptabsperreinrichtung 
2 Beruhigungsstrecke 
3 Verbundwasserzähler 
4 Absperrarmatur 

5 FFR-Stück 

6 Rückflussverhinderer 
 
 
 

 
Verbund 
wasser- 
zähler 

Maße 

Haupt- 
zähler  

Neben- 
zähler 

Nenn-
weite Flansch A (mm) B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm) 
F 

(mm) 
G 

(mm)
H 

(mm)

Qn 15 Qn 2,5 DN 50 8 x M 16 > 2.100 280 150 600 200 260 250 200 

Qn 40 Qn 2,5 DN 80 8 x M 16 > 2.100 280 240 700 200 260 250 200 
Qn 60 Qn 2,5   DN 100 8 x M 16 > 2.700 300 300 900 200 300 250 250 

Qn 150 Qn 10   DN 150 8 x M 16 > 3.200 350 450 1.000 200 400 300 250 

Außenwand 

FußbodenAußenwand

Fußboden

 

1 

80
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Bild 4: Installationsschema Verbundwasserzähler 
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8 Wasserzählerschächte/-schränke 

 
Kann vom Kunden kein geeigneter Raum zur Einführung des Wasser-Hausanschlusses be-
reitgestellt werden oder ist die Verlegung des Wasseranschlusses der RheinEnergie AG 
technisch oder wirtschaftlich nicht zumutbar, so hat der Anschlussnehmer/Kunde an der 
Grundstücksgrenze einen Übergabeschacht oder -schrank zu installieren. 
 
Wasserzählerschächte werden auch bei der Trinkwasserversorgung von Schiffsanlegestel-
len, Festplätzen, Campingplätzen, Kleingartenanlagen und Baustelleneinrichtungen einge-
setzt. In diesen Wasserzählerschächten dürfen sich keine Anlagen der Grundstücksentwäs-
serung befinden. 
 
Der Wasserzählerschacht oder -schrank ist, wenn möglich, außerhalb von Verkehrsflächen 
anzuordnen. Der Wasserzählerschacht ist mit einer Schachtabdeckung entsprechend der 
Verkehrsbelastung auszustatten.  
 
Der Wasserzählerschacht oder -schrank ist Eigentum des Anschlussnehmers/Kunden und 
von diesem ständig in einem einwandfreien baulichen Zustand zu halten. Der Wasserzähler 
und die Wasserleitungen in dem Schrank oder Schacht sind vor Frosteinwirkung zu schüt-
zen. Die Atmosphäre im Wasserzählerschacht darf keine explosiven oder gesundheitsge-
fährdenden Gase enthalten. 
 
Ab einer Zählergröße von Qn 15 muss der Wasserzähler in einem begehbaren Wasserzäh-
lerschacht oder – wegen der Frostgefährdung – in einem beheizbaren Wasserzählerschrank 
installiert werden.  
 
RheinEnergie AG kann die Installation eines Wasserzählerschachtes oder -schrankes als 
Dienstleistung anbieten. 
 

 

Bild 5: Schemata für begehbaren Wasserzählerschachtes 
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Zählergröße H (mm) h (mm) L (mm) B (mm) Anschlussgewinde Ge-
wicht

Qn 2,5/ Qn 6 
1.050 990 840 430 1 1/2" Innengewinde 60 Kg
1.300 1.240 840 430 1 1/2" Innengewinde 70 Kg
1.500 1440 840 430 1 1/2" Innengewinde 80 Kg

Qn 10 
1.050 990 840 430 2" Innengewinde 60 Kg
1.300 1.240 840 430 2" Innengewinde 70 Kg

 
Bild 6: Schema eines nicht begehbaren Wasserzählerschachtes 

 

9 Wasserzähler mit Impulsausgang 
 
Grundsätzlich können alle Wasserzähler zur Datenfernübertragung oder zur Überwachung 
und Steuerung eines Betriebsprozesses mit Impulsgebern ausgestattet werden. 
 
Dabei werden potenzialfreie Impulsgeber eingesetzt, die maximal mit 0,1 A bei 24 V belast-
bar sind. Soll der Zählerimpuls für die Überwachung und Steuerung eines Betriebsprozesses 
eingesetzt werden, so wird der Zählerimpuls über ein Relais zur Verfügung gestellt. Bei  
Überlastung durch lange Übertragungswege muss der Impulsgeber vom Kunden durch 
Sperrdioden geschützt werden.  
 
Die gewünschte Impulswertigkeit ist allerdings abhängig von der Bauart des Wasserzählers 
und daher nicht beliebig konfigurierbar. Sie ist vorher mit der RheinEnergie AG abzustim-
men. 
 
Die Impulswertigkeit beträgt bei den Wasserzählern bis Qn 60 standardmäßig 1 Impuls je  
0,1 m³ oder 1 Impuls je 1 m³. Ab einer Zählergröße von Qn 150 beträgt die Impulswertigkeit 1 
Impuls je 1 m³. Bei Verbundwasserzählern beträgt die Impulswertigkeit für den Haupt- und 
Nebenzähler 1 Impuls je 0,1 m³.  
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9.1 Fernablesung von Wasserzählern 

 
Die Wasserzähler der RheinEnergie AG werden sukzessive in die Fernablesung einbezogen. 
Dabei erfolgt die Fernablesung bei Wasserzählern > Qn 15 über eine vom Kunden bereitzu-
stellende Datenleitung, bei Hauswasserzählern < Qn 15 über Datenfunk. 
 
Für den Betrieb der Datenfernübertragungsanlage ist ein 230-V-Anschluss erforderlich. Die-
ser muss vom Kunden in der Nähe des Wasserzählers bereitgestellt werden und separat mit 
16 A abgesichert sein. 
 
Für die Fernablesung bei Wasserzählern > Qn 15 muss der Kunde einen analogen Haupt- 
oder Nebenanschluss mit TAE-Dose bereitstellen. Dieser Anschluss muss 24 Stunden am 
Tag anwählbar und erreichbar sein (kein Zeitfenster). Das Modem für die Datenfernübertra-
gung wird von der RheinEnergie AG bereitgestellt. 
 
Für besondere Anwendungen können in Absprache mit der RheinEnergie AG die Wasser-
zähler auch mit induktiven HF-Impulsgebern oder „Bus“-fähigen Zählwerken ausgestattet 
werden. 
 

10 Temporäre Trinkwasserversorgung über Standrohrwasserzähler 

 
Zur temporären Wasserversorgung von Baustellen, mobilen Gastronomien, Volksfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen stellt die RheinEnergie AG Standrohrwasserzähler zur Verfü-
gung. 
 

Beim Anschluss des Standrohrwasserzählers sind die Hinweise der RheinEnergie AG zu 
beachten.  
 

Standrohrwasserzähler können je nach Anforderung entweder mit dem C-Anschluss einer 
GK-Kupplung oder mit Zapfhähnen ausgerüstet werden. 
 

Standrohrwasserzähler sind standardmäßig mit einem Qn 6- oder einem Qn 5-Woltmann-
Wasserzähler und einem integrierten Rückflussverhinderer ausgestattet. 
 

Bitte beachten Sie beim Anschluss und Betrieb des Standrohrwasserzählers das Informati-
onsblatt des Gesundheitsamtes der Stadt Köln (Anlage F), die twin-Information des DVGW 
(Anlage G) und die Hinweise der RheinEnergie AG. Es dürfen nur Trinkwasserschläuche 
verwendet werden, die nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W 270 zugelassen sind. 
 

Vor der Inbetriebnahme eines Standrohrwasserzählers sind der Unterflurhydrant und der 
Standrohrwasserzähler zu spülen. Nach der Demontage ist der Standrohrwasserzähler voll-
ständig zu entleeren, senkrecht, sauber und trocken zu lagern. 
 
Standrohrwasserzähler können gegen Hinterlegung einer Kaution an den Betriebstellen 
 

- Zugweg 29–31 in 50677 Köln, Telefon 0221 178-4642 oder 
- Hermann-Löns-Str. 105, 51469 Bergisch Gladbach, Telefon 0221 178-1896 

 
während der Dienstzeit (montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr) angemietet  
werden.



 

Anlage A 



 

Anlage B 
 

Hinweise zur Vermeidung von Schäden in der Trinkwasserinstallation 
 

Die weitaus größte Anzahl aller Leitungswasserschäden im häuslichen Bereich wird durch Korro-
sionen verursacht. Betroffen sind dabei nicht nur ältere Wasserleitungen, auch bei Neuinstallati-
onen kann es – noch vor der werkstoffschützenden Deckschichtbildung an der Rohrinnenwand – 
nach relativ kurzer Zeit zu Schäden kommen. Aber auch die hygienischen Aspekte nehmen wäh-
rend des Betriebes einer Trinkwasseranlage an Bedeutung zu.  

 
Das Korrosionsrisiko in metallenen Installationssystemen kann durch die Beachtung einiger  
Verarbeitungs- und Nutzungshinweise deutlich reduziert werden. 
  

- Die Auswahl des Installationssystems erfolgt nach hygienischen und korrosionstechni-
schen Aspekten. Dabei ist die DIN 50930 zu beachten. Grundlage für die Auswahl des 
Installationssystems ist die örtliche Trinkwasseranalyse. 

 
- Aus korrosionstechnischen Gründen ergeben sich im Wasserversorgungsgebiet der 

RheinEnergie AG nur im linksrheinischen Köln und in Pulheim Einschränkungen. Hier 
darf feuerverzinktes Material nicht mehr eingesetzt werden.  

 
- Kupferrohre müssen nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 2 bis zu einer Dimension von  

             28 x 1,5 mm entweder weichgelötet oder „verpresst“ werden.  
 

- Bei der Planung und Dimensionierung der Trinkwasseranlage sind die minimalen und 
maximalen Fließgeschwindigkeiten in den Rohrleitungen zu beachten. 

 
- Durch den Einbau eines Feinfilters wird der Eintrag von Fremdstoffpartikeln aus dem 

Versorgungsnetz vermieden. Der Einbau eines Feinfilters ist bei metallenen Installations-
systemen vorgeschrieben, bei Installationssystemen aus Kunststoff wird dies empfohlen.  

 
- Neuinstallationen sind nach DIN 1988, Teil 2 vor der Inbetriebnahme mit einem Druckluft-

Wasser-Gemisch intermittierend zu spülen. 
 

- Möglichst kurzfristige Inbetriebnahme nach Fertigstellung und Spülung der Trinkwasser-
anlage.  

 
- Nach der Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage sind längere „Stillstandzeiten“ auch aus 

hygienischen Gründen zu vermeiden. 
 

Dauer der  
Abwesenheit 

Maßnahmen vor Beginn  
der Abwesenheit 

Maßnahmen bei der Rückkehr 

> 3 Tage 

Bei Einfamilienhäusern: Schließen der  
Absperreinrichtung hinter  

dem Wasserzähler. 

Öffnen der Absperrarmatur,  
Wasser 5 Minuten auslaufen lassen 

Bei Etagenwohnungen: Schließen der 
Stockwerksabsperrung 

Öffnen der Stockwerksabsperrung, 
Wasser 5 Minuten auslaufen lassen 

> 4 Wochen 

Bei Einfamilienhäusern: Schließen der  
Absperreinrichtung hinter  

dem Wasserzähler  

Öffnen der Absperrarmatur,  
Leitungsanlage spülen 

Bei Etagenwohnungen: Schließen der 
Stockwerksabsperrung 

Öffnen der Stockwerksabsperrung,  
Leitungsanlage spülen 

> 6 Monate 
Schließen der Hauptabsperrarmatur,  

Entleeren der Leitung 
Öffnen der Hauptabsperrarmatur,  

Leitungsanlage spülen 

> 1 Jahr 
Abtrennung des Wasseranschlusses  

von der Versorgungsleitung. 
Information des  

Wasserversorgungsunternehmens 

Tabelle 1: Maßnahmen bei längerer Abwesenheit in Anlehnung an DIN 1988, Teil 4, Punkt 6  

                (nach H. Otto, Verantwortungsvolle Kunden sind gute Kunden, DELIWA ndz 4/90). 



 

Anlage C 

*

* Die Druckzonen stimmen nicht immer mit den Stadtteilgrenzen überein.  



 

 

Anlage C   

Wasserdruck im Wasserversorgungsgebiet der RheinEnergie AG:  
 

Die RheinEnergie AG unterhält in ihrem Wasserversorgungsgebiet mehrere voneinander  
unabhängige Wasserversorgungsnetze mit unterschiedlichen Fließdrücken. 
 
Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt der Fließdruck in den Wasserversorgungs-
leitungen: 
 
1. in den linksrheinischen Stadtteilen Kölns (Ausnahme unter Punkt 3), in Pulheim-Stadt und  

Pulheim-Sinnersdorf 5,30 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von 42 m ü. NN  
(absoluter Fließdruck 95 m Ws) 

 
2. in den rechtsrheinischen Stadtteilen Kölns 5,00 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von  

50 m ü. NN (absoluter Fließdruck 100 m Ws) 
 
3. in Köln-Lövenich, -Widdersdorf, -Junkersdorf, -Marsdorf und -Weiden 6,20 bar, bezogen auf eine 

geodätische Höhe von 60 m ü. NN (absoluter Fließdruck 122 m Ws) 
 
4. in Pulheim-Süd und in Frechen-Ost 6,60 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von  

63 m ü. NN (absoluter Fließdruck 129 m Ws) 
 
5. in Pulheim-Stommeln 6,30 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von 45 m ü. NN  

(absoluter Fließdruck 108 m Ws) 
 
6. in Frechen-Grefrath und -Habbelrath 4,50 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von  

114 m ü. NN (absoluter Fließdruck 159 m Ws)  
 
7. in Frechen-Bachem 7,00 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von 81 m ü. NN  

(absoluter Fließdruck 151 m Ws) 
 
8. in Frechen-Königsdorf 7,30 bar, bezogen auf eine geodätische Höhe von 82 m ü. NN  

(absoluter Fließdruck 155 m Ws)  
  
Bitte beachten Sie, dass die Druckzonen nicht immer mit den Stadtteilgrenzen übereinstimmen.   
 
Nach AVBWasserV beträgt der anzustrebende Mindestversorgungsdruck (Fließdruck, gemessen am 
Ende des Hausanschlusses) bei einem Druckverlust im Hausanschluss von pauschal 0,2 bar: 
 

- für Gebäude mit EG   2,00 bar 
- für Gebäude mit EG und 1 OG  2,35 bar 
- für Gebäude mit EG und 2 OG  2,70 bar 
- für Gebäude mit EG und 3 OG  3,05 bar 
- für Gebäude mit EG und 4 OG  3,40 bar 

 
Dieser Mindestversorgungsdruck kann bei hoher Netzbelastung, z. B. bei der Entnahme von Feuer-
löschwasser, kurzfristig und für wenige Stunden im Jahr unterschritten werden. 
 
Wenn der Ruhedruck an einer Entnahmestelle in der Hausinstallation über 5,00 bar ansteigen kann, 
ist unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage zum Schutz gegen Geräuschbildung oder zum Schutz 
eines geschlossenen Warmwasserbereiters mit einem zulässigen Betriebsüberdruck von 6 bar ein 
Druckminderer zu installieren. 
 
Beispiel: Ein Wohngebäude im rechtsrheinischen Köln soll an die Trinkwasserversorgung ange-
schlossen werden. Das Wohngebäude liegt auf einer geodätischen Höhe von 55 m ü. NN.  
 
Wie hoch ist der Fließdruck am Ende des Trinkwasser-Hausanschlusses? 
 
Antwort: Der absolute Fließdruck im rechtsrheinischen Köln beträgt 100 m Ws. Der Fließdruck in der 
Versorgungsleitung am Wohngebäude beträgt bei einer geodätischen Höhe von 55 m:  
100 m Ws – 55 m = 45 m Ws oder 4,50 bar. Damit wird der Fließdruck am Ende des Trinkwasser-
Hausanschlusses, bei einem Druckverlust von 0,2 bar etwa 4,30 bar betragen. 



 

 

Anlage D  
 

Hinweise der RheinEnergie AG zur Bereitstellung von Feuerlöschwasser 
 

Grundschutz: Der Grundschutz (angemessene Löschwasserversorgung) ist der Brandschutz für 
Wohn-, Gewerbe-, Misch- und Industriegebiete ohne erhöhtes Personen- und/oder Sachrisiko. Der 
Grundschutzbedarf kann, je nach ortsüblicher Bebauung und der Gefahr der Brandausbreitung, mit 24 
m³/h, 48 m³/h, 96 m³/h oder 192 m³/h angenommen werden. 
 
Der Grundschutz wird in der Regel über Unterflurhydranten in einem Umkreis von 300 m um das Ob-
jekt (Löschbereich, Teilnetz) aus dem Wasserleitungsnetz der RheinEnergie AG bereitgestellt. Die 
Entnahmeleistung eines Unterflurhydranten DN 80 beträgt ca. 48 m³/h (800 l/min). 
 
Die Bereitstellung des Grundschutzes erfolgt über mindestens zwei Stunden, wobei gleichzeitig nur 
ein Brandfall im Teilnetz angenommen wird. Bei der Bereitstellung des Grundschutzbedarfs wird von 
einer mittleren Netzbelastung ausgegangen. 
 
Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 soll bei der Entnahme des Grundschutzbedarfs der Netzdruck 
(Fließdruck im Leitungsnetz) nicht unter 1,50 bar absinken. 
 
Objektschutz: Der Objektschutz (besondere Löschwasserversorgung) ist der über den Grundschutz 
hinausgehende Brandschutz für Objekte mit erhöhtem Brand- und/oder Personenrisiko. Die Entschei-
dung, ob Objektschutzbedarf besteht, soll nach dem „Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistun-
gen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notfällen“ (FSHG) die zuständige Bauaufsichtsbehörde tref-
fen. Für die Bereitstellung des Objektschutzbedarfs ist der Eigentümer/Betreiber oder sonstige Nut-
zungsberechtigte des Objektes verantwortlich. Sollte von der Bauaufsichtsbehörde keine Differenzie-
rung von Objekt- und Grundschutzbedarf vorgenommen werden, so ist diese vom Kunden vorzuneh-
men und der RheinEnergie AG mitzuteilen. 
 
Die RheinEnergie AG bietet die Bereitstellung des Objektschutzbedarfs nach „Können und Vermögen“ 
an, d. h. in dem Umfang, in dem die Auslegung des Netzes dies gestattet. Eine in einem Vertrag über 
einen Wasseranschluss vereinbarte Vorhalteleistung ist jedoch für die RheinEnergie AG verbindlich. 
Der Objektschutzbedarf wird gemeinsam mit dem Trinkwasserbedarf über den Trinkwasser-
Hausanschluss bereitgestellt und über einen Wasserzähler gemessen. 
 
Der Wasser-Hausanschluss wird grundsätzlich für den höheren Bedarf (Trinkwasser- oder Objekt-
schutzbedarf) dimensioniert. Der Eigentümer oder Betreiber eines Objektes mit Objektschutzbedarf 
muss im Brandfall Maßnahmen treffen, um den Trinkwasserbedarf des Objektes zu reduzieren. 
 
Die RheinEnergie AG geht bei der Bereitstellung des Objektschutzbedarfs davon aus, dass mehrere 
Brandfälle im Teilnetz gleichzeitig auftreten können, bei denen der Objektschutzbedarf gedeckt wer-
den muss. Die gleichzeitige Entnahme der Objektschutzmengen wird für eine mittlere Netzbelastung 
sichergestellt. 
 
Die Bereitstellung des Objektschutzbedarfs erfolgt mit dem Mindestversorgungsdruck nach 
AVBWasserV. Der Mindestversorgungsdruck (Fließdruck am Ende des Hausanschlusses) richtet sich 
nach der ortsüblichen Geschosszahl der Bebauung und beträgt: 
 

- für Gebiete, in denen Gebäude mit EG ortsüblich sind 2,00 bar 
- für Gebiete, in denen Gebäude mit EG und 1 OG ortsüblich sind 2,35 bar 
- für Gebiete, in denen Gebäude mit EG und 2 OG ortsüblich sind 2,70 bar 
- für Gebiete, in denen Gebäude mit EG und 3 OG ortsüblich sind 3,05 bar 
- für Gebiete, in denen Gebäude mit EG und 4 OG ortsüblich sind 3,40 bar 

 



 

 

Hinweis: Der Objektschutzbedarf kann mit dem Mindestversorgungsdruck nur dann zur Verfügung 
gestellt werden, wenn nicht gleichzeitig im selben Teilnetz Grundschutzbedarf entnommen wird. Der 
Mindestversorgungsdruck kann bei Spitzenverbrauch für wenige Stunden des Jahres kurzfristig unter-
schritten werden. 
 
Hygienische Aspekte: Ist bei der Bereitstellung von Löschwasser für den Objektschutz allein durch 
die Entnahme von Trinkwasser keine ausreichende Durchspülung des Leitungssystems gewährleistet, 
so hat der Eigentümer  oder Betreiber des Objektes eine automatische Spüleinrichtung zu installieren 
oder die Löschwasserleitung von der Trinkwasserleitung zu trennen. 
 
Mindestens einmal pro Woche muss die Wasserleitung mit dem 1,5-Fachen des angeschlossenen 
Leitungsvolumens (einschließlich der Anschlussleitung) mit einem Spülvolumenstrom – der 20–50 
Prozent des Auslegungsvolumenstroms entspricht – durchgespült werden.  
 
Bereitstellungsentgelt: Für das Vorhalten der angemeldeten Feuerlöschwassermengen für den Ob-
jektschutzbedarf berechnet die RheinEnergie AG zurzeit kein Bereitstellungsentgelt. Die RheinEnergie 
AG behält sich aber vor, entsprechend dem FSHG des Landes NRW das Bereitstellungsentgelt für die 
Vorhaltung von Feuerlöschwasser wieder geltend zu machen. 



 

 

Anlage E 

 
Hinweise der RheinEnergie AG zum Anschluss von Feuerlöschanlagen 

 
Feuerlösch- und Brandschutzanlagen, die Nichttrinkwasser führen oder in denen kein 
ausreichender Wasseraustausch in allen Anlagenteilen sichergestellt ist, sind mittelbar (z. B. über 
einen Behälter und einen freien Auslauf) mit der Trinkwasseranlage zu verbinden.  
Unmittelbar an Trinkwasserversorgungsanlagen angeschlossene Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen müssen alle Anforderungen an Trinkwasserversorgungsanlagen (Material, 
Verbindungstechnik, Hygiene usw.) erfüllen. Das enthaltene Wasser muss an jeder Stelle der Anlage 
Trinkwasserqualität aufweisen.  
Der Mindestwasseraustausch in unmittelbar angeschlossenen Feuerlösch- und Brandschutzanla-
gen, im Netzanschluss oder in den Zuleitungen z. B. zu Feuerlöschbehältern beträgt das 1,5-Fache 
des angeschlossenen Leitungsvolumens. Dieses Volumen muss mindestens einmal pro Woche aus-
getauscht werden. Dabei ist ein Mindestspülvolumenstrom einzuhalten, der 20–50 Prozent des Ausle-
gungsvolumenstroms beträgt. Werden diese Bedingungen durch die Trinkwasserentnahme allein nicht 
gewährleistet, sind zusätzlich automatisch arbeitende Spüleinrichtungen zu installieren.  
Trinkwasserleitungen, die gleichzeitig Löschwasser führen, werden nach dem höheren Bedarf 
(Trink- oder Feuerlöschwasserbedarf) dimensioniert (Mindestwasseraustausch beachten).   

 
 
Wandhydranten des Typs F (nach DIN 14461-1) als Selbst-
hilfeeinrichtung und zur Nutzung durch die Feuerwehr (Durch-
fluss 100 l/min (1,67 l/sec, Gleichzeitigkeit 3 bei 3,0 bar Fließ-
druck am Ventil) dürfen nur mittelbar über eine Löschwasser-
leitung (nass/trocken) mit einer Füll- und Entleerungsstation 
oder übereinen Vorlagebehälter mit Pumpe an die Trinkwas-
serinstallation an geschlossen werden. Nur dann, wenn der 
Trinkwasserbedarf den Löschwasserbedarf übersteigt, dürfen 
die Wandhydranten des Typs F unmittelbar - ohne zusätzliche 
Sicherungseinrichtung an die Trinkwasser-Installation ange-
schlossen werden.  

 

 

 
Wandhydranten des Typs S (nach DIN 14461-1), 
Selbsthilfeeinrichtungen mit einem Durchfluss von 24 l/min 
(0,4 l/sec, Gleichzeitigkeit 2; 2,0 bar Fließdruck an der Düse) 
dürfen nur mit einem formstabilen Schlauch betrieben werden. 
Die Wandhydranten sind mit einer Sicherungskombination 
(Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Bauform C) 
abzusichern. Wandhydranten des Typs S und die sanitären 
Anlagen sind über gemeinsame Steig- und Stockwerks-
leitungen mit Wasser zu versorgen (Mindestwasseraustausch 
beachten). 
 

 

 
Sanierung bestehender „nasser“ Hydrantenanlagen 

 
„Nasse“ Löschwasserleitungen ohne Trinkwasserentnahme. Eine Sanierung der Anlage ist 
möglich unter der Verwendung einer DVGW-zugelassenen Füll- und Entleerungsstation, eines 
Vorlagebehälters mit Pumpe oder – im Ausnahmefall – bei/nach Einbau einer Sicherungseinrichtung, 
die der Klasse 4 genügt. Das ist z. B. der Rohrtrenner EA 2 nach DIN 1988 oder der Systemtrenner 
BA nach DIN EN 1717.  
„Nasse“ Löschwasserleitungen mit ausreichender Trinkwasserentnahme: Die ausreichende 
Trinkwasserentnahme (Mindestwasseraustausch) ist rechnerisch nachzuweisen. Eine Sanierung der 
Anlage ist ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen möglich.  
„Nasse“ Löschwasserleitungen ohne ausreichende Trinkwasserentnahme „Alibiwaschbe-
cken“: Die Hydrantenanlage hat nur dann Bestandschutz, wenn die hygienischen Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung eingehalten werden. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, sind die 
Hydranten vom Trinkwassernetz zu trennen. 

Typ
S 



 

 

Anlage F 

 
Das Gesundheitsamt informiert 

 
Betrieb von Wasserversorgungsanlagen auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen 
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Um die Trinkwasserqualität zu erhalten, kommt der 
Qualität und Pflege der verwendeten Trinkwasserleitungen und Bauteile – wie bei anderen Lebensmit-
telverpackungen auch – eine entscheidende Bedeutung zu. Auch zum Spülen von Geschirr muss 
Trinkwasser verwendet werden. Um die Versorgung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser bei 
Veranstaltungen zu gewährleisten, sind die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das aktuelle 
technische Regelwerk zu beachten. Die Überwachung erfolgt durch das Gesundheitsamt und ist kos-
tenpflichtig.  
 
Die RheinEnergie AG liefert Trinkwasser von hoher Qualität bis an die Übergabestelle (Hydrant). Die-
se Qualität unterliegt einer laufenden Kontrolle. Für die gleichbleibende Trinkwasserqualität hinsicht-
lich der von der Trinkwasserverordnung geforderten chemischen und mikrobiologischen Parameter 
von der Übergabestelle bis zur Entnahmestelle ist der Veranstalter/Betreiber verantwortlich. Um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten: Der 
Hydrantenanschluss darf nur mit zugelassenen Standrohren der RheinEnergie AG erfolgen. Am 
Standrohr muss eine Sicherheitseinrichtung gegen Rücksaugen vorhanden sein. Als Schlauchmaterial 
dürfen nur DVGW-zertifizierte Produkte verwendet werden. Handelsübliche Gartenschläuche sind 
nicht zulässig. 
Um Verwechselungen auszuschließen, sind Abwasserleitungen und Trinkwasserleitungen dauerhaft 
zu kennzeichnen. Des Weiteren sind die Anschlüsse an den Verkaufsständen unverwechselbar zu 
beschriften. 
 
Schlauchquerschnitte sind möglichst klein zu wählen und Abzweigungen sind grundsätzlich zu ver-
meiden. Querverbindungen zwischen verschiedenen Verkaufsständen sind nicht gestattet. Vor dem 
Anschluss der weiteren Installation müssen Hydrant und Standrohr ausreichend gespült werden. Nach 
Fertigstellung der Installation (Verteiler, Schläuche) ist diese ebenfalls zu spülen. Bestehen Zweifel an 
der Sauberkeit der Anlage, ist eine Desinfektion anzuraten, hierzu dürfen nur für Trinkwasseranlagen 
geeignete und zugelassene Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Trinkwasserentnahme an den 
Verbrauchsstellen darf nur mittels eines freien Auslaufes erfolgen (d. h. die Entnahmestelle muss 
mindestens 2 cm über dem höchstmöglichen Schmutzwasserspiegel liegen). Die weiterführenden 
Anschlussteile wie Schläuche/Armaturen müssen so verlegt werden, dass eine Schädigung der 
Trinkwasserqualität durch Temperaturerhöhung oder stagnierendes Wasser vermieden wird. Leitun-
gen und Anschlüsse sind vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Nach längeren 
Stagnationszeiten, z. B. über Nacht, sind die Leitungen gründlich zu spülen. Nach der Benutzung der 
Schläuche und Armaturen sind diese zu trocknen und sauber einzulagern. Bei Veranstaltungen, die 
länger als drei Tage dauern, muss durch den Betreiber vor Beginn der Veranstaltung eine Kontrollun-
tersuchung über die mikrobiologische Wasserqualität beauftragt werden. Die Probennahme und die 
Untersuchung dürfen nur durch eine zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstelle erfolgen. Die 
Untersuchungsergebnisse sind vor Ort zur Einsichtnahme durch das Gesundheitsamt bereitzuhalten. 
Die Nichtbeachtung dieser Auflagen hat behördliche Anordnungen und kostenpflichtige Kontrollunter-
suchungen zur Folge. Bei Fragen zur Lebensmittelhygiene wenden Sie sich an die Lebensmittelüber-
wachung (Umwelt- und Verbraucherschutzamt). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter den folgenden Telefon-Nummern: 
 
Gesundheitsamt:   0221 221-24218/ -25373/ -25443 

Lebensmittelüberwachung  0221 221-24794/ -26589 
(Umwelt- und Verbraucherschutzamt)  

Gesundheitsamt Köln  0221 221-532/2 
Abteilung Infektions- und Umwelthygiene  
 
Gürzenichstr. 7 
50667 Köln 
 
RheinEnergie AG   0221 178-3805     Stand 06/2004



 

 

Anlage G 
Trinkwasser-Schläuche 

Zugelassen nach KTW und DVGW W 270 
 

Hersteller Bezeichnung  

Angus Flexible Pipelines 
Thame Park Road 
Thame 
Oxfordshire 
OX 9 3RT 
England 
www.flexiblepipelines.co.uk 

- Super Aquaduct 

ContiTech Schlauch GmbH 
Bereich Paguag 
Schlauchtechnink 
Continentalstraße 3-5 
34497 Korbach 
www.paguag.de 

- Aquapal 

- Purpurschlange 

 

Hozelock Tricoflex S.A. 
Zone Industrielle 
Avenue Jean Juif 
B.P. 15 
F-51301 Vitry-le-Francois 
Cedex 
www.tricoflex.com 

- Profiline Aqua 

 

Induflex GmbH 
Kösliner Weg 19 
22850 Norderstedt 
www.indu-flex.de 

- Aquaflex 

 

Parsch 
Schläuche + Armaturen 
GmbH & Co KG 
Gildestraße 16 
49477 Ibbenbüren 
www.parsch.de 

- Aquaflex DA 
- Aquaflex N 
- Aquaflex P 
- Aquaform N 
- Aquaform P 

 

Phoenix AG 
Hannoversche Straße 88 
21079 Hamburg 
Deutschland 
www.phoenix-ag.com 

- Aquarix  
         Premium 

- Solvent-Trix500 

 

Semperit Technische       
Produkte GmbH & Co 
KGTriester Bundestrasse 26 
A-2632 Wimpasing 
www.semperit.de 

- LMW - Aqualine 
 
 

SEMPERIT S LMW – AQUALINE 
TRINKWASSER PN 20 bar KTW C, 
DVGW-W270 

 


